
 
 
 

 

Vollmacht 

 
 

Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) 

 
  

 

Name der WEG  Nummer der Verwaltungseinheit (falls bekannt) 
 

 

Vollmachtgeber 
 

Ich/wir  

Name, Vorname:  

Adresse:  

 
bin/sind Eigentümer(in) der oben genannten Verwaltungseinheit.  
 

Vollmachtnehmer 
 

Verwalter: LUVA Verwaltungs GmbH, Bahnhofstr. 96, 69151 Neckargemünd ☐ 

Herrn/Frau:  ☐ 

 

 

Diese Vollmacht schließt das Recht zur Erteilung von Untervollmachten ausdrücklich ein. Bei der Ausübung des 
Stimmrechts sind die nachstehenden Weisungen zu beachten: 
(siehe Rückseite) 
  



 

Tagesordnungspunkt Ja-Stimme Nein-Stimme Enthaltung 

TOP 01 ☐ ☐ ☐ 

TOP 02 ☐ ☐ ☐ 

TOP 03 ☐ ☐ ☐ 

TOP 04 ☐ ☐ ☐ 

TOP 05 ☐ ☐ ☐ 

TOP 06 ☐ ☐ ☐ 

TOP 07 ☐ ☐ ☐ 

TOP 08 ☐ ☐ ☐ 

TOP 09 ☐ ☐ ☐ 

TOP 10 ☐ ☐ ☐ 

TOP 11 ☐ ☐ ☐ 

TOP 12 ☐ ☐ ☐ 

TOP 13 ☐ ☐ ☐ 

TOP 14 ☐ ☐ ☐ 

TOP 15 ☐ ☐ ☐ 

TOP 16 ☐ ☐ ☐ 

TOP 17 ☐ ☐ ☐ 

TOP 18 ☐ ☐ ☐ 

TOP 19 ☐ ☐ ☐ 

TOP 20 ☐ ☐ ☐ 

TOP 21 ☐ ☐ ☐ 
 
 
 

 
 

   

Ort, Datum  Unterschrift(en) Vollmachtgeber 
 
Steht ein Sondereigentum (Wohnungs- oder Teileigentum) mehreren Personen gemeinschaftlich zu, so kann das 
Stimmrecht nur einheitlich ausgeübt werden (§ 25 Abs. 2 Satz 2 WEG). Zur wirksamen Ausübung des Stimmrechts ist 
es daher erforderlich, dass der in der Versammlung erscheinende Mitberechtigte an einem Sondereigentum eine 
Vollmacht des oder der anderen Mitberechtigten vorlegt. 
 
Bitte beachten Sie, dass Vollmachten nur dann gültig sind, wenn sie rechtzeitig zur Versammlung vorliegen. 


